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Regierung des Kantons St.Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen   

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 
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Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001 St.Gallen 
T +41 58 229 89 42 
info.sk@sg.ch 

St.Gallen, 7. Juli 2023 

Änderung der Verordnung des WBF über die Pflichtlagerhaltung von Nahrungs-
und Futtermitteln; Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 19. April 2023 laden Sie uns ein, zur Änderung der Verordnung des 
WBF über die Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermitteln Stellung zu nehmen. 
Wir danken für diese Gelegenheit und äussern uns gern wie folgt: 

Wir begrüssen die vorgesehene Ausweitung der Pflichtlagerhaltung, damit die Schweiz in 
einer schweren Mangellage während bis zu einem Jahr vollständig mit Nahrungsmitteln 
versorgt werden könnte. Dieser Schritt erscheint uns kohärent mit Blick auf die Erkennt-
nisse aus der Gefahrenanalyse und darauf aufbauenden Strategien. 

Das zugrundeliegende Szenario der Neuberechnung der Pflichtlagerhaltung, wonach Im-
porte von Nahrungsmitteln vollständig zum Erliegen kommen, wobei gleichzeitig die Er-
träge der Inlandproduktion stabil gehalten werden, erscheint uns als wenig realistisch. In 
einer Ausnahmesituation wäre es plausibler anzunehmen, dass sowohl die inländische 
Produktion als auch die Importe zurückgehen würden. Wir sind uns allerdings der schwie-
rigen Aufgabe bewusst, sich für eine Berechnungsgrundlage für die Pflichtlagerhaltung zu 
entscheiden, die verschiedene Risiken abdecken soll. 

In der Beilage dieses Schreibens senden wir Ihnen den Fragebogen ausgefüllt zurück. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

• //" 

S n Kölliker Dr.  Benedikt  van  Spyk 
Präsident Staatssekretär 
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Beilage: 
Ausgefüllter Fragebogen 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
vernehmlassung@bwl.admin.ch 
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O Schweizerische Eidgenossenschaft 

Confederation suisse 

Confederazione Svizzera 

Confederaziun svizra 

Eidgenössisches Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL 
Vorratshaltung 

Vernehmlassung Änderung der Verordnung des WBF über die Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermitteln 
(SR 531.215.111) 

Stellungnahme von 

Kategorie des Stellungnehmenden: I Kanton 
3 Gemeinde 
O Partei 
O Branchenverband / 
3 Branchenverband / 
3 Unternehmung aus 
3 Unternehmung aus 
3 Wissenschaft 
3 Privatperson 
J Weitere 

Interessensverband aus der Land- und Ernährungswirtschaft 
Interessensverband aus einem anderen Wirtschaftsbereich 
der Land- und Ernährungswirtschaft 
einem anderen Wirtschaftsbereich 

Name / Firma / Organisation / Amt 

Abkürzung der Firma / Organisation / Amt 

Adresse, Ort 

Kontaktperson 

Telefon 

E-Mail 

Datum 

: Regierung des Kantons St.Gallen 

Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen. 
2. Die Ziffern im Antwortformular beziehen sich auf den Verordnungstext. 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 11. August 2023 an folgende E-Mail-Adresse: 

vernehmlassung@bwl.admin.ch 

Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 
Bernastrasse 28, 3003 Bem 
Tel.  +41 58 462 21 71 
vernehmlassung@bwl.admin.ch 
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SR 531.215.111: Art. 3 Absatz c (betrifft die Öle/Fette) 

Erhöhung des Pflichtlagers um rund 10'000 Tonnen (von heute 35'583 Tonnen auf 44'000 Tonnen) 

Sind Sie mit Art. 3 Absatz 
c einverstanden? 

El Ja 
3 Nein (bitte unten ausführlich begründen) 

3 aus strategischer Sicht 
1 aus finanzieller Sicht 

3 aus logistischer Sicht 
3 weitere Anmerkungen 

Strategische Sicht 

 

Finanzielle Sicht 

 

Logistische Sicht 

 

Weitere Anmerkungen 
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SR 531.215.111: Art. 3a Abs. 1 (betrifft das Getreide generell) 

Erhöhung des Pflichtlagers um rund 250'000 Tonnen (von heute 507'900 Tonnen auf 755'000 Tonnen) 

Sind Sie mit Art. 3a Abs. 1 
einverstanden? 

El Ja 
3 Nein (bitte unten ausführlich begründen) 

3 aus strategischer Sicht 
3 aus finanzieller Sicht 
3 aus logistischer Sicht 
3 weitere Anmerkungen 

Strategische Sicht 

 

Finanzielle Sicht 

 

Logistische Sicht 

 

Weitere Anmerkungen 
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SR 531.215.111: Art. 3a Abs. 2 (Glutenfreies Getreide) 

Total von mindestens 40'000 Tonnen an glutenfreien Getreidearten an Pflichtlager 

Sind Sie mit Art. 3a Abs. 2 
einverstanden? 

El Ja 
3 Nein (bitte unten ausführlich begründen) 

CI  aus strategischer Sicht 
3 aus finanzieller Sicht 
1 aus logistischer Sicht 
3 weitere Anmerkungen 

Strategische Sicht 

 

Finanzielle Sicht 

 

Logistische Sicht 

 

Weitere Anmerkungen 
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SR 531.215.111: Art. 4 Abs. 1 (Proteinträger) 

Senkung der Pflichtlager um 35'300 Tonnen (von heute 93'300 Tonnen auf 58'000 Tonnen) 

Sind Sie mit Art. 4 Abs. 1 
einverstanden? 

El Ja 
3 Nein (bitte unten ausführlich begründen) 

3 aus strategischer Sicht 
1 aus finanzieller Sicht 

3 aus logistischer Sicht 
CI  weitere Anmerkungen 

Strategische Sicht 

 

Finanzielle Sicht 

 

Logistische Sicht 

 

Weitere Anmerkungen 
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SR 531.215.111: Art. 4 Abs. 2 (Rohproteinäquivalent) 

Die alternativen Proteinträgerpflichtlager sollen bezüglich ihres gesamten Proteingehalts jederzeit einer äquivalenten Haltung von 25 % Sojaextraktionsschrot 
entsprechen 

Sind Sie mit Art. 4 Abs. 2 
einverstanden? 

CI  Ja 
3 Nein (bitte unten ausführlich begründen) 

3 aus strategischer Sicht 
3 aus finanzieller Sicht 
3 aus logistischer Sicht 
3 weitere Anmerkungen 

Strategische Sicht 

 

Finanzielle Sicht 

 

Logistische Sicht 

 

Weitere Anmerkungen 
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Strategie 

Finanzierung 

Logistik 

Weitere Anmerkungen 

Allgemeine Bemerkungen 

8/8 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

